
 
 

 

 

 

 

Anmelden neuer Genossenbürger für das Jahr 2024 

 
 

Gestützt auf die Statuten der Genossame Steinerberg vom 26. April 2008 und der OA-

Statuten vom 15. Oktober 2006 können diejenigen Mitbürger und Mitbürgerinnen ein 

Gesuch um Mitgliedschaft einreichen, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

• Jahrgang 2005 oder ältere, die sich noch nicht angemeldet haben und unmittelbar 

von einem jemals im Mitgliederregister eingetragenen mitverwaltungsberechtigten 

Korporationsmitglied abstammen. 

• Die den gesetzlichen Wohnsitz in der Gemeinde Steinerberg per Stichtag 31. De-

zember 2023 haben. 

• Die das Schweizer Bürgerrecht besitzen. 

• Angemeldet und anerkannt von der Oberallmeind-Korporation Schwyz. 

 

Anmeldetermin 

 
Die berechtigten Interessenten für die Aufnahme als Genossenbürger der Genossame 

Steinerberg haben bis zum 31. März 2024 (Datum des Poststempels) die Anmeldung 

einzureichen an: 

 

Oberallmeindkorporation Schwyz 

Brüöl 2 

Postfach 449 

6431 Schwyz 

 

Anmeldeformulare können heruntergeladen werden auf: 

www.oak-schwyz.ch 
 

Steinerberg, 3. Januar 2024 

 

Genossame Steinerberg 


